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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Verordnung 
über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung 

in der Samtgemeinde Tarmstedt 
(Straßenreinigungsverordnung) 

 
 
Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in 
Verbindung mit § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und § 52 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Straßengesetzes (NStrG) hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 16.02.2016 fol-
gende Verordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
Art der Reinigung 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere die Beseitigung von Schmutz, Laub, Papier, sonstigem Unrat und 

Unkraut sowie die Beseitigung von Schnee und Eis, ferner bei Glätte das Bestreuen der Gehwege, gemeinsamen 
Rad- und Gehwege (§ 41 Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)), Fußgängerüberwege und gefährlichen Fahr-
bahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr. 
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(2) Besondere Verunreinigungen, wie z. B. durch Bauarbeiten, durch An- oder Abfuhr von festen Brennstoffen oder 

Abfällen, durch Unfälle oder Tiere, sind unverzüglich zu beseitigen. Trifft die Reinigungspflicht nach anderen Vor-
schriften des öffentlichen Rechts (z. B. § 17 NStrG oder § 32 StVO) einen Dritten, so geht dessen Pflicht zur Reini-
gung vor. 

 
(3) Bei der Reinigung ist Staubentwicklung zu vermeiden. 
 
(4) Schmutz, Laub, Papier, sonstiger Unrat und Unkraut sowie Eis und Schnee dürfen nicht dem Nachbarn zugekehrt 

oder in die Rinnsteine, Gossen, Gräben oder Einlaufschächte der Kanalisation gekehrt werden. 
 
 

§ 2 
Maß und räumliche Ausdehnung der Reinigung 

 
(1) Zu den der Straßenreinigung unterliegenden Straßen gehören die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze ein-

schließlich der Fahrbahnen, Gehwege, gemeinsamen Rad- und Gehwege, Gossen, Radwege, Parkspuren, Grün-, 
Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 NStrG). Dies gilt nicht für 
die Fahrbahnen innerhalb der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. 

 
(2) Die Reinigungspflicht besteht ohne Rücksicht darauf, ob und wie die einzelnen Straßenteile befestigt sind. Sie 

umfasst nicht die Reinigung der Sinkkästen und Einlaufschächte. 
 
(3) Soweit die Straßenreinigung nach § 1 der Straßenreinigungssatzung in der jeweils geltenden Fassung den Eigen-

tümern der angrenzenden Grundstücke oder den ihnen gleichgestellten Personen übertragen worden ist, ist die 
Straßenreinigung unbeschadet der Regelungen in § 1 Abs. 2 und § 3 nach Bedarf, mindestens jedoch 14-tägig, 
durchzuführen. 

 
(4) Die Reinigungspflichten der Eigentümer der angrenzenden Grundstücke oder der ihnen gleichgestellten Personen 

erstrecken sich auf die Fahrbahnen einschließlich Gossen und Parkspuren, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheits-
streifen bis zur Straßenmitte. Bei Eckgrundstücken bis zum Kreuzungspunkt der Mittellinien der Fahrbahnen, jedoch 
auf die ganze Straßenbreite einschließlich der Kreuzungs- und Einmündungsbereiche, soweit die Reinigungspflicht 
nur für Grundstückseigentümer oder ihnen gleichgestellte Personen auf einer Straßenseite besteht. Im Bereich der 
Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind die Fahrbahnen von der Reinigungspflicht ausge-
nommen.  

 
 

§ 3 
Winterdienst 

 
(1) Bei Schneefall sind Fußgängerüberwege und Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege mit einer 

geringeren Breite als 1,50 m ganz, im Übrigen mindestens in einer Breite von 1,50 m freizuhalten. Ist ein Gehweg 
nicht vorhanden, so ist ein ausreichend breiter Streifen von mindestens 1,50 m neben der Fahrbahn oder, wo ein 
Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußersten Rand der Fahrbahn freizuhalten. 

 
 In Fußgängerzonen ist an den jeweiligen Rändern verlaufend ein ausreichend breiter Streifen von durchgängig min-

destens 1,50 m zu räumen. 
 
 Ist über Nacht Schnee gefallen, muss die Reinigung werktags bis 07.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 09.00 Uhr durch-

geführt sein. 
 
(2) Die Gossen, Einlaufschächte und Hydranten sind schnee- und eisfrei zu halten. 
 
(3) Schnee und Eis dürfen nicht so gelagert werden, dass der Verkehr auf der Fahrbahn, dem Radweg und dem Gehweg 

gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert wird. 
 
(4) Bei Glätte ist mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln so zu streuen, dass ein sicherer Weg vorhanden ist 

 a) zur Sicherung des Fußgängertagesverkehrs, 

  aa) die Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege mit einer geringeren Breite als 1,50 m ganz, 
die übrigen mindestens in einer Breite von 1,50 m; 

  bb) wenn Gehwege im Sinne von aa) nicht vorhanden sind, ein ausreichend breiter Streifen von mindestens 
1,50 m neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußersten Rand der Fahrbahn; 

  cc) in Fußgängerzonen - an den jeweiligen Rändern verlaufend - ein ausreichend breiter Streifen von durch-
gängig mindestens 1,50 m; 

  dd) Überwege über die Fahrbahn an amtlich gekennzeichneten Stellen; 

  ee) sonstige notwendige und belebte Überwege an Straßeneinmündungen und Kreuzungen; 
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 b) zur Sicherung des Fahrzeugtagesverkehrs die gefährlichen Fahrbahnstellen mit nicht unbedeutendem Verkehr. 
 
(5) An Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und Schulbushaltestellen sind zur Sicherung des Fußgängerverkehrs die 

Gehwege so von Schnee und Eis freizuhalten und bei Glätte zu bestreuen, das ein gefahrloser Zu- und Abgang der 
Fußgänger gewährleistet ist. 

 
(6) Das Schneeräumen und Streuen nach den Absätzen 1 bis 5 ist bis 20.00 Uhr bei Bedarf zu wiederholen. 
 
(7) Zur Beseitigung von Schnee und Eis dürfen schädliche Chemikalien nicht verwendet werden, Streusalz nur, 

 a) in Ausnahmefällen, wenn mit anderen Mitteln und zumutbarem Aufwand die Glätte nicht ausreichend beseitigt 
werden kann, und 

 b) an gefährlichen Stellen, an Gehwegen einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege, wie z. B. Treppen, Ram-
pen, Brückenauf- oder -abgängen, starken Gefälle- oder Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 

 
 Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Streusalz bestreut, salzhaltiger Schnee darf im Bereich von 

Baumscheiben nicht gelagert werden. 
 
(8) Bei eintretendem Tauwetter sind die Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege und die Fußgänger-

überwege von dem vorhandenen Eis zu befreien. Rückstände von Streumaterial sind zu beseitigen, wenn Glättege-
fahr nicht mehr besteht. 

 
 

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig nach § 59 des Nds. SOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Verboten der §§ 1 
bis 3 dieser Verordnung zuwiderhandelt. 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
Sie gilt längstens bis zum 31.12. 2035. 
 
 
Tarmstedt, den 17.02.2016 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2016 Nr. 5 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 79 „Flugplatz Karlshöfen“ 

in der Gemeinde Gnarrenburg 
 
 
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gnarrenburg in seiner Sitzung am 
05. Oktober 2015 den Bebauungsplan Nr. 79 „Flugplatz Karlshöfen“ als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich ist im nachstehenden Übersichtsplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung 
zu entnehmen. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 79 „Flugplatz Karlshöfen“ in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an bei der Gemeinde Gnarrenburg, 
Rathaus, Zimmer 08, Bahnhofstraße 1, 27442 Gnarrenburg, während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden. 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Gnarrenburg unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Dieses gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 
Außerdem wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eintreten sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Gnarrenburg, 05.Oktober2015 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Axel Renken 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2016 Nr. 5 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Gnarrenburg für das Haushaltsjahr2016 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gnarrenburg in 
der Sitzung am 11.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 12.811.151 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 12.812.651 Euro 



 49

 
1.3 der außerordentlichen Erträge 1.500 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.993.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.329.036 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 791.900 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.671.400 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.486.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.196.200 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 15.271.800 Euro 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 16.196.636 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 2486.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.040.000Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr2016wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H. 

2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
 
 
Gnarrenburg, den 11.02.2016 
 
Bürgermeister 
Axel Renken 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach den §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 02.03.2016 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/020 erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Gnarrenburg während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Gnarrenburg, den 15. März 2016 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2016 Nr. 5 
 
 

Gemeinde Oerel 

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 22 
"Seniorenwohn- und Pflegeheim Heidstückenhus" 

mit örtlichen Bauvorschriften 
 
 
Der Rat der Gemeinde Oerel hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 22 
gemäß der §§ 1 Abs. 3, 10, 12 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung 
beschlossen. 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan zu ersehen. 
Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 22 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 22 "Seniorenwohn- und Pflegeheim Heidstückenhus“ einschließlich Vorha-
ben- und Erschließungsplan sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an bei der Gemeindever-
waltung Oerel, im Rathaus der Samtgemeinde Geestequelle, Bohlenstraße 10 in 27432 Oerel während der allgemeinen 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Oerel, den 03.03.2016 
 
Der Bürgermeister 
Knop 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2016 Nr. 5 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Scheeßel für das Haushaltsjahr 2016 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Scheeßel in der 
Sitzung am 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 19.248.400,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 19.553.400,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 174.000,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 165.700,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.031.800,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.302.700,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.131.100,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.357.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.498.700,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 101.900,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 21.661.600,00 € 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 22.761.600,00 € 
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§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 2.498.700,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.822.300,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.990.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 455 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H. 

2. Gewerbesteuer 370 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 6.000 Euro im Einzelfall gelten als 
unerheblich (§ 117 NKomVG). 
 
 
Gemeinde Scheeßel, den 18.12.2015 
 
Gemeinde Scheeßel 
Die Bürgermeisterin 
Dittmer-Scheele 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach den §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 04.03.2016 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/040 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Scheeßel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Scheeßel, den 15. März 2016 
 
Gemeinde Scheeßel 
Die Bürgermeisterin“ 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2016 Nr. 5 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Vorwerk für das Haushaltsjahr 2016 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vorwerk in seiner 
Sitzung am 23.02.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 677.600,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 699.000,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 668.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 639.100,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 144.800,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 254.200,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 813.300,00 € 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 893.300,00 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 

1.1 Grundsteuer A 430 v. H. 

1.2 Grundsteuer B 380 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Vorwerk, den 23.02.2016 
 
Müller (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Vorwerk während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Vorwerk, den 15. März 2016 
 
Gemeinde Vorwerk 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2016 Nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber, Schriftleitung und Druck: Landkreis Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), 

Tel. 04261/983-0 
Nachdruck nur mit Genehmigung des Landkreises Rotenburg (Wümme) gestattet. 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf, in der Regel am 15. und letzten jeden Monats. 


